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RS OGH 1984/12/12 1Ob27/84
(1Ob28/84), 1Ob10/90

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.12.1984

Norm

AHG §1 Cd7

Wr BauO §6 Abs3

VVG §10 Abs2 lita

Rechtssatz

Die Rechtsansicht, daß die ständige Rechtsprechung des VwGH, daß ein Bescheid auf Abtragung eines konsenslos

errichteten Gebäudes erst nach rechtskräftiger Abweisung des nachträglich gestellten Bauansuchens vollstreckt

werden, durfte, nicht für den Fall gelte, daß die Baubewilligung wegen eines bestehenden Bebauungsplanes nicht

erteilt werden durfte, ist vertretbar.
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